
3. Gruppe: Vertrag über die diplomatische Vertretung und die Rege
lung der diplomatischen Beziehungen. 

Zur ersten Gruppe gehören nach Batliner u.a. folgende Abkommen:39 

— 1874: «Liechtensteinisch-Schweizerischer Niederlassungsvertrag» 
mit dem gegenseitigen Recht auf Aufenthalt, Niederlassung und 
Gewerbeausübung.40 Dieses Abkommen wurde 1923 durch den 
Zollvertrag ergänzt.41 In einer Regierungsvereinbarung vom 
6. 11. 1963 legten die beiden Staaten fest, daß der Aufenthalt 
auch aus Gründen der Überfremdung und des Arbeitsmarktes 
nicht verweigert werden dürfe.42 

— 1932: Regierungsvereinbarung über «die Gleichbehandlung der 
beiderseitigen Staatsangehörigen in der sozialen Unfallversiche
rung».43 

— 1950: Vereinbarung betreffend «die Ausübung der Aufsicht über 
die Luftfahrt» in Liechtenstein unter Anwendung der schweize
rischen Luftfahrtgesetzgebung.44 

— 1965: Abkommen über die Alters-, Hinterlassenen- und Invali
denversicherung samt Verwaltungsvereinbarung zwischen der 
Liechtensteinischen Regierung und dem Schweizerischen Bundes
amt für Sozialversicherung von 1967.45 

— 1968: Abkommen «über die Anerkennung und Vollstreckung von 
gerichtlichen Entscheidungen und Schiedssprüchen in Zivil
sachen».48 

— 1969: Abkommen «über Familienzulagen».47 

Zur zweiten Gruppe zählt Batliner folgende Verträge: 
— 1923: «Vertrag über den Anschluß des Fürstentums Liechtenstein 

an das schweizerische Zollgebiet»48; Zollanschlußvertrag oder in 
Anlehnung an das Einführungs-Gesetz49 Zollvertrag (ZV) genannt. 

— 1920: Ubereinkommen betreffend «die Besorgung des Post-, Tele
graphen- und Telefondienstes im Fürstentum Liechtenstein durch 
die Schweizerische Postverwaltung und die Schweizerische Tele
graphen- und Telefonverwaltung».50 
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